
ANWOHNERINFORMATION

EINLADUNG

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner
der Horster Straße im Bereich der Flurstraße / DB- Übergang Horster Straße,
liebe Beckhausener Bürgerinnen und Bürger! Gelsenkirchen, 18. Mai 2018

Zurzeit wird im Bereich Emil-Zimmermann-Allee Richtung Buer entlang der Horster Straße gebaut. Vier der insgesamt sechs 
Bauabschnitte auf der Horster Straße sind abgeschlossen, im fünften Bauabschnitt wird  aktuell gebaut. 

Um auch den  sechsten Bauabschnitt in Angriff zu nehmen und im Bereich der Flurstraße und des Bahnübergangs der 
Emschertalbahn mit den Arbeiten beginnen zu können, muss die Stadt Gelsenkirchen noch einmal in die Planfeststellung (s. u.). 

Um Ihnen die Entwurfsplanung vorzustellen, laden wir Sie als Anwohner der umliegenden Gebäude und Grundstücke zu einer 
Informationsveranstaltung ein.

Sie fi ndet statt am:

Montag, 4.  Juni 2018, 18:00 Uhr, 
im Gemeindezentrum der Liebfrauen-Gemeinde Beckhausen, 

Horster Straße 303, 45899 Gelsenkirchen.

Ansprechpartner der Stadt Gelsenkirchen und BOGESTRA sind vor Ort und beantworten gern Ihre Fragen.

Mit freundlichen Grüßen
Für die Projektleitung

i. A. Astrid Metz
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Die Straßengesetze bestimmen, dass neue Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nur gebaut werden dürfen, 
wenn der aus Zeichnungen, Berechnungen und Erläuterungen bestehende Plan vorher festgestellt ist. 
Dazu wird ein Verwaltungsverfahren in Form eines Planfeststellungsverfahrens durchgeführt. 

Zweck der Planfeststellung ist es, alle für den Bau oder die Änderung eines Bauvorhabens relevanten 
rechtlichen Sachverhalte zu prüfen und das Bauvorhaben mit den berührten öffentlichen Interessen und 
privaten Belange gegeneinander und untereinander abzuwägen und widerstrebende Interessen auszugleichen, 
ohne dass es noch weiterer öffentlicher Verfahren oder Zustimmungen anderer Behörden bedarf.

PLANFESTSTELLUNG


